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1. Regelungsbedarf 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union erfordert den Abschluss 
eines Austrittsabkommens gemäß Art. 50 Vertrag über die Europäische Union (EUV) sowie die 
Regelung der künftigen Beziehungen durch völkerrechtliche Abkommen. Infolge des Austritts 
sind zudem Anpassungen der Verträge der Europäischen Union notwendig. Für die Beteiligung 
der nationalen Parlamente an diesem Austrittsprozess sieht das Unionsrecht keine besonderen 
Vorschriften vor. Auch das deutsche Recht räumt dem Bundestag keine „austrittsspezifischen“ 
Beteiligungsrechte ein, so dass die allgemeinen verfassungs- und einfachgesetzlichen Vorgaben 
für die Mitwirkung des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union und für den 
Abschluss völkerrechtlicher Verträge zur Anwendung kommen.  

2. Austrittsabkommen 

Nach Art. 23 Abs. 2 S. 2 GG hat die Bundesregierung den Bundestag in Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. Hieraus und 
aus den näheren Bestimmungen in den §§ 3, 4 EUZBBG folgt eine fortlaufende Unterrichtungs-
pflicht über die Verhandlungen auf Unionsebene. Dabei umfasst die Unterrichtungspflicht auch 
den Verhandlungsstand in den Vorbereitungsgremien des Rates – insbesondere in der Ratsar-
beitsgruppe „Brexit“ (ad hoc Arbeitsgruppe „Art. 50 EUV“).  

Außerdem kann der Bundestag im Rahmen seiner allgemeinen Mitwirkungsbefugnis in Angele-
genheiten der Europäischen Union (Art. 23 Abs. 2 S. 1 GG) und vor der Mitwirkung der Bundes-
regierung an Rechtsetzungsakten (Art. 23 Abs. 3 GG) Stellungnahmen abgeben. So begrüßt der 
Bundestag in seiner Stellungnahme vom 27. April 2017 die Leitlinien des Europäischen Rates für 
die Verhandlungen des Austrittsabkommens und fordert die Bundesregierung u.a. dazu auf, ihn 
rechtzeitig über einen sich auf nationaler Ebene ergebenden Regelungsbedarf im Zusammenhang 
mit dem Austrittsabkommen zu unterrichten. Die Bundesregierung hat die Stellungnahmen des 
Bundestages zu berücksichtigen. Aus der Berücksichtigungspflicht folgt aber keine Befolgungs-
pflicht.   

In Bezug auf den Vertragsschluss geht der Rat der Europäischen Union – ausweislich seiner Ver-
handlungsrichtlinien vom 22. Mai 2017 – nicht von einem gemischten Abkommen unter Einbe-
ziehung der Mitgliedstaaten, sondern von einem bilateralen Abkommen zwischen der Europäi-
schen Union und dem Vereinigten Königreich aus („EU-only“-Abkommen). Ein bilateraler Ver-
trag soll auch dann ausreichend sein, wenn die Vertragsgegenstände des Austrittsabkommens 
Kompetenzbereiche der Mitgliedstaaten berühren. Für diesen Fall würde Art. 50 EUV eine „au-
ßerordentliche horizontale Kompetenz“ der Union begründen, sämtliche für die Regelung des 
Austritts erforderlichen Angelegenheiten zu behandeln.  

3. Abkommen über künftige Beziehungen   

Die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union sind Gegen-
stand eines weiteren Abkommens. Normativer Anknüpfungspunkt für dieses Abkommen ist 
nicht Art. 50 EUV, der sich allein auf das Austrittsabkommen unter Berücksichtigung des „Rah-
mens für die künftigen Beziehungen“ bezieht, sondern Art. 218 Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV). Art. 218 AEUV regelt den Vertragsschluss zwischen der Europäi-
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schen Union und Drittstaaten. Berühren die Vertragsgegenstände Kompetenzbereiche der Mit-
gliedstaaten, kommt die Einbeziehung der Mitgliedstaaten als Vertragsparteien im Rahmen eines 
gemischten Abkommens in Betracht. Denkbar wäre auch die Aufteilung in ein „EU-only“- Ab-
kommen und in weitere völkerrechtliche Abkommen zwischen dem Vereinigtem Königreich und 
den Mitgliedstaaten.  

Soweit sich das Abkommen über die künftigen Beziehungen ausschließlich oder teilweise im An-
wendungsbereich des Art. 218 AEUV bewegt, ist für die Beteiligung des Bundestages auf die o.g. 
Rechte auf Unterrichtung und Abgabe von Stellungnahmen zu verweisen.  

Für den Fall eines gemischten Abkommens der Europäischen Union könnte ferner ein Zustim-
mungsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG erforderlich sein. Dafür müsste der Vertrag die politi-
schen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezie-
hen. Umstritten ist jedoch, ob es für die Beurteilung der Zustimmungsbedürftigkeit auf den Inhalt 
des gesamten Vertrages ankommt, oder ob nur diejenigen Vertragsbestandteile maßgeblich sind, 
die in die mitgliedstaatliche Regelungskompetenz fallen.  

Außerhalb von „EU-only“-Abkommen oder gemischten Abkommen der Europäischen Union 
richtet sich die Beteiligung des Bundestages allein nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG.   

4. Austrittsbedingte Vertragsanpassung 

Für die austrittsbedingte Anpassung der Verträge enthält der EUV – im Gegensatz zum Betritt 
von Staaten – keine besonderen Vorschriften. Beitrittsbedingte Vertragsanpassungen sind nach 
Art. 48 Abs. 2 EUV in das Beitrittsabkommen aufzunehmen. Austrittsbedingte Vertragsanpassun-
gen hingegen richten sich nach den allgemeinen Regelungen zu den ordentlichen und verein-
fachten Vertragsänderungsänderungsverfahren in Art. 48 EUV. Solche Vertragsänderungen erfor-
dern die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat durch Gesetz nach Art. 23 Abs. 1 GG und 
nach den Vorgaben des Integrationsverantwortungsgesetzes.  
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